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Aufhebung des Euro 

Mindestkurses 
durch die SNB 
 

Die Schweizerische Natio-
nalbank (SNB) hat am 15. 
Januar 2015 den Euro-
Mindestkurs gegenüber 
dem Schweizer Franken 
aufgehoben. Es stellen 
sich Fragen zur Berück-
sichtigung der Franken-
aufwertung bei der Erstel-
lung des handelsrechtli-
chen Jahresabschlusses 
2014.  
 
Für die buchhalterische 
Behandlung gilt es zu un-
terscheiden zwischen Er-
eignissen nach dem Bi-
lanzstichtag, deren Ursa-
che am Bilanzstichtag be-
reits bestand, und solchen, 
deren auslösende Ursache 
erst nach dem Bilanzstich-
tag eintritt.  
 
Besteht die Ursache für ein 
negatives Ereignis bereits 
am Bilanzstichtag, so ist 
das negative Ereignis in 
der Jahresrechnung des 
abgelaufenen Geschäfts-
jahres zu berücksichtigen. 
 
Ein positives Ereignis ist 
jedoch erst bei dessen Re-
alisation in der Jahres-
rechnung zu berücksichti-
gen (Imparitätsprinzip). 
Wesentliche Ereignisse 
nach dem Bilanzstichtag 
sind im Anhang der Jah-
resrechnung offenzulegen 
(Art. 959c Abs. 2 Ziff. 13 
OR). 
 

Die verschiedenen Bewer-
tungskriterien erlauben 
teilweise, diese Wertkor-
rektur bereits im Jahres-
abschluss per 31.12.2014 
einfliessen zu lassen. 
Steuerrechtlich gehen wir 
davon aus, dass mindes-
tens im Kanton St. Gallen 
folgende Wertberichtigun-
gen zugelassen werden: 
 
• Die Wertberichtigung 

umfasst nur die geldna-
hen Bestandespositio-
nen im Umlaufvermö-
gen der Bilanz (wie 
flüssige Mittel, Debito-
ren, Anzahlungen von 
Kunden oder kurzfristi-
gen Darlehen). 
 

• Die Wertberichtigung 
bezieht sich aus-
schliesslich auf nomina-
le und ungesicherte Eu-
ro-Positionen. 

 
• Auf Wertschriften (weil 

Wertschwankungsre-
serve) und Lagerbe-
ständen (weil Warenla-
gerdrittel) ist die Wert-
berichtigung ausge-
schlossen, solange die 
entsprechende Bilanz-
position verlustfrei be-
wertet ist. 

 
• Euro-Positionen im 

Fremdkapital können 
nach dem Gesamtbild 
der Umstände die Höhe 
der Wertberichtigung 
mindern. 

 
• Die Wertberichtigung ist 

auf max. 15 % der be-

troffenen Euro-
Positionen beschränkt. 
Die weitere Kursent-
wicklung ist irrelevant. 

 
• Die Wertberichtigung ist 

in der Handelsbilanz zu 
verbuchen und offen 
(d.h. brutto) darzustel-
len. 

 
• Die Wertberichtigung ist 

nur für Gesellschaften 
zulässig, deren funktio-
nale Währung der 
Schweizer Franken ist. 

 
• Die Wertberichtigung ist 

mit dem nächsten Ab-
schluss wieder vollstän-
dig aufzulösen. 

 
Für zukünftige Geschäfts-
verluste im 2015 werden 
keine Wertberichtigungen 
oder Rückstellungen ge-
währt. Bei wesentlichem 
Einfluss gilt es jedoch, die 
Aufhebung des Euro-
Mindestkurses durch die 
SNB per 15. Januar 2015 
als Ereignis nach dem Bi-
lanzstichtag inkl. einer 
Schätzung der entspre-
chenden finanziellen Aus-
wirkungen auf einzelne 
Bilanzpositionen und die 
wirtschaftliche Lage des 
Unternehmens im Anhang 
zur Jahresrechnung aus-
zuweisen. Der Beurteilung 
von Dividendenanträgen, 
der Fortführungsfähigkeit 
(Going Concern) und einer 
allfälligen Überschuldung 
(Art. 725 Abs. 2 OR) 
kommt im aktuell ange-
spannten Marktumfeld ei-
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ne besondere Bedeutung 
zu. 
 
Für Fragen im Rahmen der 
handelsrechtlichen und 
steuerrechtlichen Erstel-
lung der Jahresrechnung 
2014 stehen wir Ihnen 
gerne zur Verfügung. 
 
 

AHV-Anpassungen 
und Aktuelles 

per 1. Januar 2015 
 
Naturalgeschenke: 
 
Geschenke in natura gehö-
ren nicht zum massgeben-
den Lohn, sofern deren 
Wert pro Jahr und Arbeit-
nehmer CHF 500.- nicht 
übersteigt. Gold- und Sil-
bergeschenke gelten als 
Naturalgeschenke. Bargeld 
ist dagegen, unabhängig 
von der Höhe der Gabe, 
stets abrechnungspflichtig. 
Wird der Höchstbetrag 
überschritten, ist der ge-
samte Wert beitragspflich-
tig.  
 
 
Sackgeldjobs: 

 

«Sackgeldjobs» von Ju-
gendlichen werden von der 
AHV-Beitragspflicht be-
freit. Eltern, welche in 
kleinem Umfang einen Ba-
bysitter beschäftigen, 
müssen ab 1. Januar 2015 
für junge Leute bis zur 
Vollendung des 25. Alters-
jahrs keine Beiträge mehr 
entrichten, wenn das Ein-
kommen aus einer Tätig-
keit in Privathaushalten 
CHF 750 pro Jahr nicht 
übersteigt. Die beschäftig-
ten Jugendlichen können 
aber verlangen, dass Ar-
beitgeber- und Arbeitneh-
merbeiträge mit der AHV 
abgerechnet werden. ���� 
 

Unterscheidung 
Spesen und 

Berufsauslagen 
 
Umgangssprachlich wer-
den «Spesen» und «Be-
rufsauslagen» oft nicht 
unterschieden und unter 
dem Begriff «Spesen» ein-
geordnet. Aus steuerlicher 
Sicht gibt es aber grosse 
Unterschiede zwischen 
diesen beiden Kostenar-
ten. Die Unterscheidung 
ist für das Ausfüllen eines 
korrekten Lohnausweises 
wichtig.  
 
Spesen sind Auslagen, 
welche während der Ar-
beitszeit im Rahmen der 
dienstlichen Tätigkeit an-
fallen. Die Spesen sind 
vom Arbeitgeber zu tra-
gen, die Berufsauslagen 
vom Mitarbeitenden. Die-
ser kann die Berufsausla-
gen als Gewinnungskosten 
mit der Steuererklärung 
geltend machen.  Spesen 
sind z.B. Bahnbillette, Zwi-
schenverpflegung während 
einer Geschäfts-Reise, 
Parkgebühren während 
eines Kundenbesuchs. 
 
Berufsauslagen sind 
Ausgaben, welche für die 
Ausübung des Berufs not-
wendig sind oder die Be-
rufsausübung erst ermög-
lichen. Beispiele für Be-
rufsauslagen sind Kosten 
für Fahrten zwischen 
Wohn- und Arbeitsort, die 
Mittagsverpflegung aus-
serhalb des Arbeitsorts 
und die mit dem Beruf zu-
sammenhängenden Wei-
terbildungs- und Umschu-
lungskosten. Berufsausla-
gen fallen vor oder nach 
der Arbeit an. ���� 

 

 

 

 

MWSt-Neuerungen 
per 1. Januar 2015 
 
Per 2015 treten zwei An-
passungen der MWSt in 
Kraft, die massgeblich 
sind: 

Saldosteuersätze: Rund 
30 Branchen und Tätigkei-
ten sind von Änderungen 
und Präzisierungen betrof-
fen. Die neue Umschrei-
bung einiger Branchen und 
Tätigkeiten kann zur Folge 
haben, dass neu ein zwei-
ter Saldosteuersatz anzu-
wenden ist. 

Einige der Änderungen 
(nicht abschliessend): 
 
• neu gibt es einen spezi-

ellen Saldosteuersatz 
für den Handel mit al-
koholischen Getränken, 
wobei danach unter-
schieden wird, ob der 
Einkauf mit oder ohne 
MWST-Belastung erfolg-
te 
 

• der Saldosteuersatz für 
Architektur- und Inge-
nieurbüros gilt neu auch 
für den Umsatz aus der 
Bauleitung 

 
• bei Parkplätzen im 

Freien oder in Unter-
ständen erhöht sich der 
Saldosteuersatz auf 
5.2%  

 
• von 4.4% auf 6.1% er-

höht sich der Saldo-
steuersatz für Kurier-
dienste, die mit Velos, 
Mofas oder Motorrädern 
unterwegs sind.  

 
Ausländische Leis-

tungserbringer müssen 
sich ab 1.1.2015 als 
Mehrwertsteuer-Pflichtige 
registrieren lassen, wenn 
sie für mehr als 100'000 
Franken Lieferungen in der 



Schweiz erbringen, auch 
wenn sie im Rahmen die-
ser Lieferungen kein Mate-
rial in die Schweiz einfüh-
ren.  
Bei Verträgen mit auslän-
dischen Lieferanten, die 
ihre Arbeit 2015 anfangen, 
ist deshalb zu prüfen, ob 
sich diese Regelung auf 
den vereinbarten Preis 
auswirkt. ���� 
 
 

Wissenswertes zum 

Arbeitszeugnis 
 
• Sabbaticals und Krank-

heiten gehören nur ins 
Zeugnis, wenn der Mit-
arbeiter die Hälfte oder 
mehr der Arbeitszeit 
nicht erscheinen konn-
te. 

• Der Verweis auf ein 
Zwischenzeugnis in ei-
nem Schlusszeugnis ist 
erlaubt. Falls es der 
Mitarbeiter aber ver-
langt, muss nochmals 
ein Vollzeugnis erstellt 
werden. 

• Die Umstände des Aus-
scheidens müssen auf 
Verlangen des Mitarbei-
ters weggelassen oder 
erwähnt werden. 

• «Frei von jeder Ver-
pflichtung»: Diese For-
mulierung muss auch 
auf Verlangen des Mit-
arbeiters nicht einge-
fügt werden. Gemäss 
Bundesgericht hat der 
Mitarbeiter keinen An-
spruch darauf. 

• Die Angabe von Adres-
se und Zivilstand des 
Mitarbeiters ist nicht 
zulässig. 

• Der Mitarbeiter hat ein 
Anspruch auf ein Zeug-
nis bis 10 Jahre nach 
Austritt. 

• Bei Gerichtsstreitigkei-

ten über Zeugnisformu-
lierungen können Kun-
den des Arbeitsgebers 
vom ehemaligen Mitar-
beiter als Zeugen gela-
den werden. 

• Auf Verlangen kann der 
Mitarbeiter das Zeugnis 
ungefaltet verlangen. 

• Ein Arbeitszeugnis darf 
nicht rückdatiert wer-
den. Erlaubt ist die 
Formulierung «per Ap-
ril». 

• Änderungen am Ar-
beitszeugnis gelten als 
Urkundenfälschungen. 

• Strafrechtlich relevante 
Umstände während der 
Anstellung (zB. Dieb-
stahl am Arbeitsplatz) 
müssen erwähnt wer-
den. Andernfalls kann 
der zukünftige Arbeit-
geber Schadenersatz 
verlangen. 

• Es gilt als Nötigung, 
den Mitarbeiter zu et-
was zu zwingen, wenn 
ihm angedroht wird, er 
erhalte sonst kein gutes 
Arbeitszeugnis. ���� 

 

 
Zählt der längere 

Arbeitsweg zur 
Arbeitszeit? 
 
Im Arbeitsvertrag wird der 
Arbeitsort festgelegt. Ver-
langt nun der Arbeitgeber 
vom Mitarbeiter, dass er 
an einem anderen Ort ar-
beitet und der Mitarbeiter 
einen längeren Arbeitsweg 
in Kauf nehmen muss, so 
gilt die Differenz des Ar-
beitsweges als Arbeits-
zeit.  

Der im Arbeitsvertrag ver-
einbarte Arbeitsort kann 
nur bei dringenden be-
trieblichen Bedürfnissen 
einseitig durch eine Wei-
sung des Arbeitgebers ver-

legt werden. Auch muss 
die Verlegung zumutbar 
ein, andernfalls ist die Zu-
stimmung des Mitarbeiters 
nötig. ���� 

 
 

Rückstellungen für 
Forschung und 

Entwicklung sind 
steuerlich erlaubt 
 
Rückstellungen für For-
schung und Entwicklung 
sind Instrumente zur 
Steueroptimierung und 
vom Gesetzgeber beab-
sichtigt, um den For-
schungsplatz Schweiz zu 
fördern.  

Das Kriterium für eine 
Rückstellung ist der zu-
künftige Abfluss von Mit-
teln ohne einen zukünfti-
gen Gegenwert. Rückstel-
lungen für Forschung und 
Entwicklung sind keine 
Rückstellungen für Ver-
bindlichkeiten, die mit ei-
ner Ungewissheit bezüg-
lich des Betrags und/oder 
des Zeitpunkts ihrer Fäl-
ligkeit belastet sind. Somit 
handelt es sich bei For-
schung und Entwicklung 
nicht um eine Rückstellung 
im Sinne des weiter oben 
definierten Begriffes. 

Trotzdem erlaubt das 
Bundesgesetz, bei künfti-
gen Forschungs- und Ent-
wicklungsaufträgen an 
Dritte bis zu 10 Prozent 
des steuerbaren Gewinnes 
zurück zu stellen, total 
max. 1 Million Franken. 
Das Unternehmen muss 
dabei den Nachweis er-
bringen können, dass die 
Absicht besteht oder ein 
Beschluss gefasst wurde, 
innerhalb einer angemes-
senen Frist einen entspre-
chenden Forschungsauf-
trag an Dritte zu verge-
ben. ���� 



Neue Maximalbei-
träge der privaten 

Selbstvorsorge 
per 1. Januar  
 
In der privaten Selbstvor-
sorge Säule 3a werden per 
1. Januar 2015 die jähr-
lichen Maximalbeiträge 

automatisch angepasst. 
Wer bereits Beiträge an 
die 2. Säule leistet, kann 
ab 1. Januar 2015 neu 
6‘768 Franken in die Säule 
3a einzahlen.  
 
Personen, welche keine 
Zahlungen in die 2. Säule 
leisten, können jährlich 
maximal 20 % des Er-
werbseinkommens resp. 
maximal 33‘840 Franken 
einzahlen. ���� 

 

 

Solidarhaftung der 
Ehegatten entfällt 

bei Zahlungsunfä-
higkeit 
 
Die Solidarhaft der Ehe-
gatten entfällt bei Zah-
lungsunfähigkeit eines 
Ehegatten. Zahlungsunfä-
higkeit liegt nicht nur bei 
Verlustscheinen vor, son-
dern auch, wenn der Ehe-
gatte auf unbestimmte 
Zeit nicht über ausrei-
chende Mittel verfügt, um 
seine fälligen Verpflichtun-
gen zu erfüllen. (Quelle: 

Steuergericht Solothurn, 

25. Februar 2014) ���� 
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